
797 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrat es XIV. GP 

Bericht 

des Ausschusses rür Wissenschaft und Forschung 

über die Regierungsvorlage (659 der Bei­
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Hoch­

'schülerschaftsgesetz 1973 geändert wh'd 
Durch den yorhegend,en GesetZien1:lW.urf wird 

vor a11em rue Funktionsperiode aller Organe der 
Hocrrschül:ersch:aften m.it Ausn~hme der Wahl­
kommission, .für die k'eine begrenzte Funktions­
periode vorgesehen ~st, 'einheitlich mit 2 Jahren 
flestgesetzt. Durch 'eine auf 2 J alhre ausgedehnte 
Funktionsperiodesolleine effizientere Tätigkeit 
auf der Ebene der Studienr~chtungsvertretungen 
und InsütutS'Vertretungel1 ermöglicht werden, d,a 
die ursprünglich vorgeschlagene einjährige Funk­
tionsdauer für die Durchführung längerfmstiger 
Aufgaben nidlt ausreicht. Die zweijährige Funk­
t~onspeniode Ibedeutetauch eine Angleichung an 
die zweijährige FUl1kti.onspe60deder Studien­
komm~ssionen und trägt so zu leiner Entlastung 
der W.mlkommissionen bei. 

Die Vorlage wurde von einem vom Auss·chuß 
für Wissensch'aft und Fo,rschunlg ZiUr Vorbeha,nd­
Lung ,eingesetzten Unlterausschuß, dem von der 
Sozialistischen Part:ei österreichs ,die Abgeordne­
ten B 1 e c ha" Dr; fEHe H a w I i c 'e k,. L u P t 0-

w i ts, DDr. Made rn ,e r" Dr~ JoLanda 0 f f en­
b. eck, von der östeue.ichischlen Volkspartei die 
Abgeordneten Dr. B 1 e'n k, Dr. Er mac 0 r a, 
Dipl.-Ing; Dr. Fr ü,h wir th, Dr. Kau f mann 
und von der Freiheitlichen Partei österreichs 
der Abgeordnete Dr. E r i s ehe n s chI .a ge r 
angehörten, in Verhandlung, gezog,en. 

Als. Er,gehnis seiner Beratungen hat der Unter­
ausschuß dem Ausschuß für Wissenschaft und 

Wuganigg 

Berichterstatter 

Forschung eine Rerhe von .i\nderungen der Vor­
l<1:lge vorg,eschlagen. Diese Andel1UlIlJgen betr1effen 
rue Ziff'ern 4, 15 und 16. 

Am 22. F,ooer 1978 entattete der' Obmann 
des' U n\jerau~sdlusses Ahgeördneter B t C' G h a 
dem Ausschuß den 'Bericht des Unterausschusses. 

An der Debatte beteiligten Siich die Abgeordne­
ten Dr~ F Ir [s c ke n 5" chI ag er, BI e eh: a, 
Or: B,l en k und- Dr. Er mac ora sowie der 
Bundesminister für Wiis~enschaft un,d For~chung 
D.r. Hertha F ,i r n berg. 

:Bei der Ahstimmung wurde die Regierungs­
vorlage unter Berücksichllrgung ,der, vom Unter­
aUISsmuß, vorgeschlagen,cn .i\nderungen sowie 
eines :gemeinsamen kbänderungsantnges der Ab­
geordnet:en B le c h a" Dr. BI e n k, Dr. F r i­
s c h ,e n ~ ehr ,a ge r teils leinstImmig, teils mehr­
stimmig arngenommen. Ein von den Abgeor,d­
neten Dr. BI e n, k rund Dr. E Ir mac 0 ra einge­
brachner AbäFl,derung,santrag zu Art. 1 Z. !6 fand 
im Ausschuß nicht ,die ,erfor,derliche Mehrheit. 

Zum Berichterstatter für daos Haus wurde 
Abgeol'ldneter W u g,;a ni g g bestimmt. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus­
schuß für W,issenschaft und Forschung ,somit 
den An t r a g,der Nationalrat wolle dem a n­
g e .s chI 0 s sen enG e set zen t w u r f die 
Vled,assungs.mäßige Zustimmung erteilen. 

W,ien, 1978 02 22 

Radinger 

Obmann 

). 

797 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 1 von 5

www.parlament.gv.at



2 797 der .BeHagten 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Hochschiilerschaftgesetz 1973 

geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Hochschülerschaftsgesetz 1973, BGBl. 
Nr. 309, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL 
Nr. 146/1975 wird wie f!Y1gt.geänder,t: 

1. Nach § 2 Abs. 4 ist einzufügen: 

,,(5) Jede Hochschule hat die Mitglieder der 
Österreichischen Hochschülerschaft für ihren Be­
reich evident zu halten und der Österreichischen 
Hochschülerschaft in jedem Semester ein Mitglie­
derverzeichnis auszufolgen. Das Mitgliederver­
zeichnis hat Angaben über Name, Matrikelnum­
mer, Geschlecht, Staatsbürgerschaft, Heimat- und 
Studienadresse sowie über die Angehörigkeit zu 
Studienrichtung, Studienabschnitt und· Institut zu 
enthalten. 

(6) Die Österreichische Hochschülerschafthat 
den wahlwerbenden Gruppen auf deren Ver­
langen Abschriften des Mitgliederverzeichnisses 
gegen Ersatz der Kosten auszufolgen. Der Öster­
reichischen Hochschülerschaft und den wahlwer­
benden Gruppen ist eine Weitergabe von Daten 
an Dritte untersagt." 

2. Der hisherige Abs. 5 des § 2 erhält die Be­
zeichnung Abs. 7. 

3. Der Abs. 2 des § 3 hat zu lauten: 

,,(2) Den Hochschülerschaften an den Hoch­
schulen obliegen mit Au·snahme der Vertretung 
gegenüber gesetzgebenden Körperschaften alle in 
§ 2 Abs. 1 umschr·iebenen Aufgaben für den Be­
reich der einzel~en Hochschulen. Die Bestim­
mungen des § 2 Abs. 2 bis 7 gelten sinngemäß." 

4. Der Abs. 3 des § 4 hat zu lauten: 
,,(3) Die Funktionsperiode aller Organe mit 

Ausnahme der Wahlkommissionen beginnt jeweils 
mit dem der Wahl (Konstituierut)g) folgenden 
1. Juli und ·endet mit 30. Juni des zweiten dar­
auffolgenden Jahres. Die Funktionsperiode eines 
in A:bs. 2 lit. b hrs 'f genannten Organes, das 

durch Personenwahl .gewählt wurde, endet vor­
zeitig, wenn die Zahl der Mandatare unter die 
Hälfte der für das Organ zu vergebenden Man­
date abgesunken ist." 

5. Die lit. b des § 5 Abs. 2 hat zu lauten: 
"b) die Beschlußfassung über die Verteilung der 

jährlich für die österreichische Hoch­
schülerschaft und die Hochschülerschaften 
an den Hochschulen aus Hochschülerschafts­
beiträgen zur Ver:fügung stehenden Geld­
mittel. fIievon sind zumindest 20 v. H. für 
die Aufgaben . der österreichischen Hoch­
schülerschaft und zumindest 50 v. H. für 
die Aufgaben der Hochschülerschaften an 
den Hochschulen vorzusehen. Die Vertei­
lung auf die Hochschülerschaften an den 
Hochschulen hat nach Maßgabe der Mit­
gliederzahl zu erfolgen, wobei aber ein zur 
Führung der notwendigen Einrichtungen 
jeder Hochschülerschaft ausreichender Min­
destbetrag von 150 000 S jedenfalls zuzu­
weisen ist. Die Höhe des Mindestbetrages ist 
an eine Änderung des Hochschülerschafts­
beitrages (§ 20 Abs. 2) anzupassen. Hiebei 
ist von einem Hochschülerschaftsbeitrag von 
200 S pro Studienjahr auszugehen." 

6. Die lit. a des § 6 Abs. 3 hat zu lauten: 

"a) die Beschlußfassung über den Jahresvoran­
schlag; darin ist ein Verfügungsrecht des 
Hauptausschusses über zumindest 40 v. H. 
der von der österreichischen Hochschüler-
5chaft zur Verfügung gestellten Geldmittel 
und ein Verfügungsrecht der Fakultäts(Ab­
teilungs)vertretungen, Studienrichtungs-, 
Instituts(Klassen)- und Studienabschnitts­
vertretungen über zusammen mindestens 
40 v. H. dieser Geldmittel vorzusehen, wo­
bei jedem Organ ein zur Erfüllung seiner 
Aufgaben notwendiger Mindestbetrag zuzu­
weisen ist;" 

7. Der Abs. 5 des § 6 hat zu lauten: 
,,(5) Die Bestimmungen des § 5 Abs. 3 bis 7 

gelten sinngemäß für die Hauptausschüsse und 
deren Ausschüsse." 
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797 der iB:erLaJg!en 3 

8. Nach § 6 Abs. 5 ist einzufügen: 
,,(6) Der Hauptausschuß hat unter sinngemäßer 

Anwendung des § 5 Abs. 8 eine Geschäftsordnung 
für alle Organe der Hochschülerschaft, mit Aus­
nahme der Wahlkommission, zu beschließen. Die 
Geschäftsordnung bedarf der Genehmigung durch 
den Bundesminister für Wissenschaft und For­
schung. Bis zu einer derartigen Regelung haben 
die Organe der Hochschülerschaft die Geschäfts­
ordnung des Hauptausschusses sinngemäß anzu­
wenden." 

9. Nach § 7 Abs. 4 lit. b ist einzufügen: 
"c) die übernahme der Aufgaben von Studien­

richtungs-, Instituts- und Studienabschnitts­
vertretungen, deren Wahl unterblieben ist 
(§ 15 Abs. 10) oder ,deren Funktionsperiode 
vorzeitig b.eendet wurde (§ 4 Abs. 3), bis 
zum Beginn der neuen FunktionsperioJe 
dieser Organe." . 

10. Der Abs. 5 des § 7 hat zu lauten: 
,,(5) Die Bestimmungen des § 5 Abs. 3 bis 7 

gelten sinngemäß für die Fakultäts(Abteilungs)­
vertretungen und deren allfällige Ausschüsse." 

11. Der Abs. 6 des § 8 hat zu lauten: 
,,(6) Die Bestimmungen des § 5 Abs. 3 bis 7 

gelten sinngemäß für die Studienrichtungsvertre­
tungen und deren allfällige Ausschüsse." 

12. Der Abs. 6 des § 9 hat zu lauten: 
,,(6) Die Bestimmungen des § 5 Abs. 3 bis 7 

gelten sinngemäß fü,r die Institutsvertretungen 
und deren allfällige Ausschüsse." 

13. Der Abs. 5 des § 10 hat zu lauten: 
,,(5) Die Bestimmungen des §. 5 Abs. 3 bis 7 

gelten sinngemäß für die Studienabschnittsver­
tretungen und deren allfällige Ausschüsse." 

14. Der Abs. 3 des § 13 hat zu lauten: 
,,(3) Mandatare von Organen der österreichi­

schen Hochschülerschaft und der. Hochschüler­
schaften an den Hochschulen, die nach einem 
Listenwahlrecht (§ 15 Abs. 2) gewählt wurden, 
können sich bei Sitzungen nur durch einen Er­
satzmann (§ 15 Abs.2 lit. c) vertreten lassen. Der 
Ersatzmann ist vom Mandatar in der ersten Sit­
zung des neugewählten Organes bekanntzugeben. 
Ist auch der Ersatzmann verhindert oder wurde 
kein Ersatzmann bekanntgegeben, so kann sich 
der Mandatar durch einen anderen Ersatzmann, 
der die Vertretungsbefugnis aurch eine beglau­
bigte Vollmacht nachzuweisen hat, vertreten: 
lassen." 

15. Der § 14 hat zu lauten: 

,,§ 14. (1) Jedes Organ der österreichischen 

kommissionen, wählt aus seiner Mitte einen Vor­
sitzenden und zwei Stellvertreter. 

(2) Der Vorsitzende des Zentralausschusses der 
österreichischen Hochschülerschaft führt die Be­
zeichnung "Vorsitzender der österreichischen 
Hochschülerschaft" und vertritt diese nach außen. 

(3) Die Vorsitzenden der Hauptausschüsse ver­
treten die Hochschülerschaft an der jeweiligen 
Hochschule nach außen. 

(4) Dem Vorsitzenden obliegt die Vertretung 
des jeweiligen Organes nach außen, die Durchfüh­
rung der Beschlüsse des jeweiligen Organes und 
die Erledigung der laufenden Geschäfte. In drin­
genden Angelegenheiten ist er allein entschei­
dungsbefugt. Die Geschäftsordnung kann vor­
sehen, daß in dringenden AngeLegenheiten der 
Vorsitzende der Zustimmung eines Ausschusses 
des jeweiligen Organes bedarf. 

(5) Der Vorsitzende ist berechtigt, genau be­
stimmte Teile seiner Aufgaben an seine Stellver­
treter zu übertragen. Die übertragung von Auf­
gaben wird erst durch die Mitteilung an das je­
weilige Organ wirksam. 

(6) Der Vor,s1tzende wird im Fan einer Ver­
hinderung durch 'einen seiner SteI.lvertreter ver­
treten. Sind der Vorsinzende un,d die SteHver­
tl"eter dauernd verhindert, so ist das an Studien­
jahren älteste MitgLied des Organes, bei ,gleichem 
Studien alter das an LeIbensjahren ältere Mitglied 
des Or,g,anes zur .zwisch,enzeitligen Geschäftsfüh­
rung verpflichtet. Ihm oMiegt darüber hinaus, 
unv,erzüglich eine Sitzung des Organs zur Wahl 
eines Vorsitzenden ,einzuberufen. Die Umstände 
und die Reilienfdge ,der Vertrewng sowie die 
Kompetenzen der Vorsitzenden und des Ge­
schäftsführers sind durch die Geschäftsordnung 
zu regeln. 

(7) Die Vors'itzenden und ihre Stellvertreter 
sowie der Geschäftsführer sind den Organen für 
ihre Tätigkeit verantwortlich. 

(8) Zur Abwahl des Vor,sitzenden und seiner 
Stellvertreter ist die Zweidrittelmehrheit der .ab­
gegebenen Stimmen erforderLich." 

16. § 15 hat zu lauten: 

~,§ 15. (1) Die Wahlen in alle Organe der öster­
reichischen Hochschülerschaft und der Hoch­
schülerschaften an den Hochschulen, mit Aus­
nahme der Wahlkommissionen, sind alle zwei 
Jahre in der in Abs. 8 genannten Zeit für ganz 
österreich gleichzeitig, auf Grund des allge­
meinen, gleichen und geheimen Verhältniswahl­
rechtes gesondert für jedes dieser Organe durch­
zuführen. Das Wahlrecht ist persönlich auszu­
üben. 

Hochschülerschaft sowie der Hochschülerschaften (2) Die Wahlen in den Zentralausschuß, die 
an den Hochschulen, mit Ausnahme der Wahl- Hauptausschüsse und die Fakultäts(Abteilungs)-
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4 797 der Bielil~~en 

vertretlmgen. erfolgen unbeschadet der Bestim­
mungen des Abs. 3 nach einem Listen.wahlrecht. 
Die Anzahl der auf die einzelnen wahl werbenden 
Gruppen entfallenden Mandate ist mittels der 
Wahlzahl zu .ermitteln. Hiebei ist nachdem 
d'Hondtschen Verf.ahren, wie folgt vorzugehen: 

a) Die Zahlen der für jede wahlwerbende 
Gruppe abgegebenen gültigen Stimmen wer· 
den, nach ihrer Größe geordnet, neben­
einandergeschrieben; unter jede dieser Zah­
len. wird die Hälfte, unter diese ihr Drittel, 
Viertel und nach Bedarf auch ihr Fünftel, 
Sechstel usw.geschrieben. Als Wahl zahl 
gilt, wenn drei Man:date des Organes zu 
wählen sind, die drittgrößte, hei vier Man­
daten die viertg~ößte usw. der angeschrie­
benen 'Zahlen; 

b) Auf jede wahlwerhen.de Gruppe entfallen 
so viele Mandate, alsd1e Wahlzahl in der 
Summe der für die wahlwerbenden Grup­
pen abgegebenen gültigen Stimme enthal­
ten ist; 

c) Haben nach dieser Berechnung mehrere 
wahlwerbende Gruppen den gleichen An­
spruch auf das letzte zu vergebende Man­
dat, so entscheidet über die Verteilung .die­
ses Mandates das Los. Die :auf leine 'wahl­
werbende Gruppe en.tfaHen.den Mandate 
sind den im Wahlvorschlag angegebenen 
Bewerbern nach der Reihe ihrer Nennung 
zuzuteilen.. Die den auf einem Wahlvor­
schlag gewählten Mandataren des Organes 
folgenden Wahlwerber gelten als Ersatz­
männer dieser Mandatarre. Ist der Wahl­
vorschlag erschöpft, so kann die betreffen­
de wahlwerbende Gruppe zusätzliChe Er­
satzmänner nominieren. 

(3) Bei Wahlen 'der Studienrichtungs-, Insti­
tuts-, Klassen{Schul)- und Studienabschnittsver­
tretungensind die Ka'ncLidaoenals Bersonen zu 
wählen. Ist die Fakuhät ,einer HochschuI.e mit 
.der Durchführung nur einer Studienrichtung be­
traut .(§ 11 Abs. 1), so halt auch die Wahl der 
F,a,kuhätlSvertretung mittels Personenwahl zu er­
folgen, sofern für ,dj,e Stud~eren,den an Idieser 
Fakultät keine 1inscituts- 'Od.er Srudrenabsehnitts­
vertr,etungen zu wählen si'nd (§ 11 Abs. 2 bis 4)." 
Bei P,ersonenwahl da,r,f kein Wähler mehr Ka'ndi­

. daten wählen, .als Miandate für das jeweilige 
Organ zu verg>eb:en :sin·d. Mehrfachnennungen 
e~nes Kanclidaten :smd nur einma,J zuzählen. 

(4) Die Mandate für die gemäß Abs. 3 Zu 
wählenden Organe werden an die Kandidaten 
nach der Zahl der erhaltenen Stimmen derart 
vergeben, ,daß das .erste Mandat dem Kandidaten 
mit der höchsten Stimmenzahl, das zweite Mandat 
dem Kandidaten mit der zweithöchsten Stimmen­
zahl usw. zufällt. Haben nach dieser Berechnung 
mehrer.e Kandidaten dengleichenAIl!Spruch auf 
ein Mandat, weil Soie die gleiche Stimmenzahl 

erhalten haben und sind mehr Kandidaten als 
noch zur Vergabe gelangende Mandate -vorhan­
den, .so entscheidet das Los. Es .sind jedoch nur 
jenen Kandidaten Mandate zuzuweisen, die .zu­
mindest 30 v. H. der Stimmen des Kandidaten 
mit der höchsten Stimmenzahl erhalten haben. 
Können auf .diese Weise nicht mindestens die 
Hälfte der zu vergebenden Mandate zugewiesen 
werden, so hahen die Zuweisung .der Mandate 
und die Verständigung der Gewählten zu unter­
bleiben und ist gemäß Abs. 10 zweiter Satz vor­
zugehen. 

(5) Die WahlaussChließungsgründe richten sich 
nach jenen der NationalratSiWahlordnung 1971, 
BGBI. Nr. 391/19.70, mit A,usnahme derB'estim­
mungen ülber die ästerreichische Staatsbürger­
sch.afr. Die Wählbarkeit r,ichtet sieh nach den 
Bestimmunge~ der NatJbnalratswahlordnung 
1971, BGBI. Nr. 391/1970, mit Ausnahme der 
Bestimmung über das Wahlal,ter. Für das akdve 
und passi'V'e WahlreCht gelten weiters eLie §§ 1 
Abs. 2 his 5, 6 Abs. 2, 7 Abs_ 3, 8 . .A:bs. 4, 9 
Albs. 3 und 4sow,ie 10 Abs. 3. 

(6) Ein Mandatertischt, wenn der Mandatar 
aufhört, ordentlicher Hörer zu sein oder auf 
das Manda:t verzichtet. 

(7) Bei Hochschülerschaftswahlen sind amtliche 
Stimmzettel zu. verwenden. Für die Beurteilung 
der Gültigkeit von Stimmen run·d die Form der 
Stimmabgabe sind die Bestimmungen der Na­
tionalratswahlordnung 1971 sinngemäß anzu­
wenden. 

(8) HochsChülerschaftswahlen sind jeweils an 
einem Dienstag und Mittwoch oder Mittwoch 
und Donnerstag in der Zeit von Mitte April bis 
Mitte Juni ·durchzuführen. Einer der beiden Tage 
ist von der zuständigen akademischen Behörde 
als voriesungs- und prüfungsfrei zu erklären. Die 
Wahltage sind nach Anhörung der österreiChi­
schen Hochschülerschaft und der HochsChüler­
schaften an den Hochschulen vom Bundesminister 
für Wiss.enschaft un.d Forschung durch Verord­
nung zu bestimmen. 

(9) Ist auf Grund eines Einspruches wegen Ver­
letz~ng der Bestimmungen über das Wahlver­
fahren die Wiederholung einer Wahl notwendig, 
so ist diese Wahl unter sinngemäßer Anwendung 
der B.estimmungen des Abs. 8 innerhalb von zwei 
Monaten anzuberaumen und durChzuführen. 
Ferien und die ordentliche Inskriptionsfrist (§ 1"9 
Abs. 1 und 3 des Allgemeinen Hochschul-Stu­
diengesetzerS)iInd in dies,en Zeitraum niCht ein­
zurechnen. Die Abhaltung von Wahlen während 
der Ferien und ,innerhalb der ordentlichen In­
skriptionsfrist ist unzulässig. 

(10) Gibt es wenlger als drei Kandidaten für ein 
gemäß Abs. 3 zu wähIendes 011gan,so hat dlie 
Wahl zu unterbleilben. In diesem F,aH oder wenn 
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d~e Funktionsperiode vorzeitig endet (§ 4 Abs. 3), 
so ist im nächsten Stud~enjahr unter sinng<emäßer 
Anwendung des Abs. 8 ,eine Nachwahl durchzu­
fülu:en. 

(11) Nähere Bestimmungen über die Durch­
führung der Wahlen der im Abs. 1 und 3 ge­
nannten Organe sind durch Verordnung des 
Bundesministers für Wissenschaft und Forschung 
zu erlassen." 

17. Der Abs. 1 des § 16 hat zu lauten: 

,,(1) Bei der österreichischen Hochschülerschaft 
und bei allen Hochschülerschaften an den Hoch­
schulen sind ständige Wahlkommissionen einzu­
richten. Die Wahlkommissionen bestehen aus: 

a) je einem von jeder der drei stärksten im 
letzten Zentralausschuß vertretenen wahl­
werbenden Gruppen zu bestimmenden 
Vertreter; 

b) je einem Vertreter der im jeweiligen 
Hauptausschuß vertretenen wahlwerbenden 
Gruppen, sofern diese nicht gemäß lit. a 
vertreten sind; , 

c) ei-nem vom Bundesminister für Wissen­
schaft und Forschung zu entsendenden 
rechtskundigen Beamten als Vorsitzenden. 
Der Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung kann für den Fall der Verhinde­
rung des Vorsitzenden einen rechtskundigen 
Bediensteten als Stellvertreter bestimmen. 
Er kann in diese Funktionen auch rechts­
kundige Bedienstete der Hochschulen ent­
senden. 

Die Venreter gemäß lit. abis c dürfen nicht in 
einem für das betreffende Organ eingebrachten 
Wahlvorschlag aufscheinen. Die übrigen wahl­
werbenden Gruppen sind nach ihrer Zulassung 
zur Wahl berechtigt, einen Beobachter in die 
Wahl kommission zu entsenden. Die Umbildung 
der Wahlkommission hat längstens drei Wochen 
vor dem nächsten Wahltermin zu erfolgen; Ver­
zögerungen machen aber Beschlüsse der Wahl­
kommissionen nicht ungültig." 

5 

18. Der Abs. 3 des § 16 hat zu lauten: 

,,(3) Die Vorsitzenden der Wahl kommissionen 
bei den Hochschülerschaften an den Hochschulen 
(deren Stellvertreter) werden durch den' Rektor 
der jeweiligen Hochschule, der Vorsitzende der 
Wahlkommission bei der österreichischen Hoch­
schülerschaft (sein Stellvertreter) durch den Bun­
desminister für Wissenschaft und Forschung oder 
seinen Vertreter angelobt. Die Angelobung der 
übrigen Mitglieder der Wahlkommissionen er­
folgt durch die jeweiligen Vorsitzenden. 

19. Die lit. i des § 16 Abs. 6 hat zu lauten: 
"i) Die bescheidmäßige Feststellung des Er­

löschens von Mandaten gemäß § 15 Abs. 6 
und die nachträgliche Zuteilung von Man­
daten an Ersatzmänner gemäß § 15 Abs. 2 
lit. c." 

20. Nach § 16 Abs. 12 ist einzufügen: 
,,(13) Den Vorsitzenden der Wahlkommissio­

nen und ihren Stellvertretern gebührt eine Ent­
schädigung für Nebentätigkeit im Sinne des 
§ 25 des Gehaltsgesetzes 1956." 

21. Der Abs. 2 des § 19 hat zu lauten: 
,,(2) In den Satzungen der Kapitalgesellschaf­

ten oder Genossenschaften ist die Einrichtung 
eines Aufsichtsrates vorzusehen, soweit dies 
durch andere gesetzliche Bestimmungen nicht 
ohnedies angeordnet ist. Für die Mitglieder des 
Aufsichtsrates sind die Bestimmungen des § 13 
Abs. 5 erster und zweiter Satz sinngemäß anzu­
wenden." 

Artikel II 
Die Funktionsperiode der zur Zeit des In­

krafttretens dieses Bundesgesetzes im Amt be­
findlichen Studienrichtungs-, Instituts-, Klassen­
(Schul)- und Studienabschnittsvertretungen wird 
bis 30. Juni 1979 verlängert. 

Artikel III 
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 

der Bundesministler für Wissenschaft und For­
schung betraut. 
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